
~b/~-sr1W~ 
Auto-, Motor- und Radfahrerbund Osterreichs 

Generalsekretariat 

Mariahilfer Straße 180, 
1150 Wien 
Telefon 0222/891 21 f.. 

Herrn 
Sektionschef 

Ihr Pannenruf 1-2-3 

Dr. Wolf SZYMANSKY 
Bundesministerium für Inneres 
Herrengasse 7 
1010 Wien 
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Betrifft: Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem das Zivildienst
gesetz 1986 - ZOG geändert wird (ZOG-Novelle 1996) 
Zl: 95.024/616-IV/ll/96/HA 

Sehr geehrter Herr Sektionschef! 

Zu dem übermittelten Entwurf einer Zivildienstgesetz-Novelle 1996 nimmt 
der ARBÖ wie folgt Stellung: 

Zu § 2 Abs.2: 
Die zeitliche Erweiterung des Rechts zur Abgabe einer Zivildiensterklärung 
bis einen Tag vor der Zustellu~g eines Einberufungsbefehles, zumindest 
jedoch auf sechs Monate nach Abschluß des Stellungsverfahrens, ist zu 
begrüßen. 

Zu § 3 Abs.2: 
Bei den Dienstleistungsgebieten "Vorsorge für die öffentliche Sicherheit 
und die Sicherheit im straßenverkehr" sollte ausdrücklich auf den Einsatz 
von Zivildiener als Schülerlotsen und auf Dienste im Sinne der Verkehrssi
cherheit bei Kraftfahrerorganisationen und dem Kuratorium für Verkehrssi
cherheit Bezug genommen werden. 

Zu § 37 f: 
Die Errich~ung einer Zivildienervertretung wird besonders befürwortet. 
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Mit rrr~hdlichen Grüßen 
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Bank Austria AG, Konto 433 001 500, BLZ 20151 
BAWAG, Konl0 00110 669178, BLl 14000 
CA-BV, Konto 002020519/00, BLZ 11000 
PSK, Konto 1920749, BLl 60000 
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